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1656 [Mai ? ] A

MEMORIALE1 [DER V KATH. ORTE IN ZUSAMMENHANG MIT DER EIDG.
SCHIEDSKONFERENZ VOM 19 . APRIL - 14 . JUNI 1656 IN BA¬
DEN BETREFFEND DIE FRIEDENSVERHANDLUNGENNACH DEM
1 . VILLMERGERKRIEG]

" [ 1 . ] Zuovorderst ist der 5 Catholischen ohrten Abgesandten nachmähli-

ges begehren , das die abgeredte Puncten der Schantzen schleissung

[ - vor allem wohl jene in Kappel im Gebiete Zürichs gemeint - ] , und

der Huldigung [ der Untertanen in den Gemeinen Herrschaften ] Jre

fürderliche Execution haben , unnd das über Jre Clegten des Kriegs¬

kostens , auch Geist - unnd Weltlicher Beschedigung vermög des ande-y
ren Articuls Jm Fridenschluss [ =Landfriede von 1656 ] ein Satisfac¬

tion , unnd restitution beschehen , widrigen fahls Zuo rechtlicher

erörterung kommen solle.

[2 . ] Demnach befindt man , das der Jnhalt deren vom gegentheill [ Zürich

und Bern gemeint ] eingegebnen Articklen underschidenlicher Eigen¬

schafften , unnd Zwar Under einanderen vermischt , hiemit nohtwendig

sye , auch mit Underscheid darvon Zuo handlen.

[3 . ] Erstlichen belangende die von etlichen Jahren her uf baan ge¬

brachte , unnd Widerumb vorwendende religions - beschwerden , sind sel¬

bige A . ° 1651 [ anlässlich der Beilegung des Uttwiler - und Lustdor-

ferhandels an der am 12 . November 1651 begonnenen Tagsatzung der

VII im Thurgau reg . Orte - VIII Alte Orte ausg . BE - ] Zuo Baden ,

unnd [ an der von den nämlichen Orten besuchten Tagsatzung vom

26 . November bis 9 . Dezember 1651 in ] Frauwenfeld 4 [ - Stadt und Amt

Zug Hess sich an beiden Tagsatzungen u . a . auch durch Beat II . Zur¬

lauben vertreten - ] entlieh erörteret , unnd autentisch verabschei-

det worden , warbey es billich bleiben solle.

[4 . ] Wofeer aber seithero sich etwas neüwes Jren glaubens Verwandten

gmeinen Underthanen [ in den Gemeinen Herrschaften ] beschwerliches

erzeigt , oder streitig worden , hette man billich die Clegten gehö¬

riger [ reg . ] ohrten einzuobringen , unnd vermög Landtsfridens,  Ver¬

trag , unnd Abscheiden [ insbesondere von Tagsatzungen in Baden ] dar¬
über Zuo disponieren nit underlassen sollen.

[5 . ] Fürs ander werdent die Jenige Sachen , so ihrer Religion nit noht¬

wendig anhangend , wie auch Civilisch der gmeinen Mitregierung unnd

Erkandtnus Zuostendig , ob Gott will , für keinen anderen Richter

gwisen , sonders Wir in Craft der Pündten unnd Landtsfridens bei

unnser hergebrachten Rechten unnd Gerechtigkeiten unangefochten

unnd rüewig gelassen werden , wie dan in dem iezigen Fridenschluss



selbsten dise re réservation unnd Vorbehalt begriffen ist.
[6 . ] Dridtens weil etliche puncten das Recht des Tridtmans antreffen

Thuodt ervorderet die gebühr , unnd billichkeit , den selben darüber

seiner Zeit unnd ohrts der Nohtwendigkeit nach Zuoverhören.

[7 . ] Die absonderliche Streitigkeiten Zwüschen Zürich unnd Schweitz
[ - Artherhandel von 1655 ! - ] oder auch Zwüschen anderen Ohrten sind
allhie nit Zuo Tractieren , sonders laut der Pündten uff andere Zeit
Zuoerörteren.

[8 . ] Beschliesslichen , Wan Frid , ruow , unnd Einigkeit Unseren E . [Bür¬
germeister und Rat ] von Zürich lieb were , Wurdent sy nun mehr un-
derlassen , so vilerlei vertriessliche Neüwerungen uff baan Zuobrin-

gen , unnd menigklichen bej dem alten rüewigen Posses , geüebten
brauch , unnd herkommen ungeirrt bleiben lassen . ”

1) Die Regesten AH 102/76 - 76L betreffen allesamt die Schiedsverhandlungen
an nachgenannter Tagsatzung - s . EA VI 1 , 330 (Nr . 181 ) - sowie an jener
der XIII Orte vom 12 . Juli bis 21 . August 1656 in Baden , s . EA VI 1 , 339
(Nr . 187 ) . An beiden Tagsatzungen wurde Stadt und Amt Zug u . a . auch
durch Beat II . Zurlauben vertreten , der nachweislich einen Teil der vor¬
liegenden Texte konzipierte . Alle diese Dokumente sind von der gleichen
Hand geschrieben und finden sich in einem Faszikel , der die Blätter 218-
249 umfasst , vereint . Auf dem ersten Blatt dieses Faszikels steht fol¬
gender Eintrag:
”A° 1656:
Der Gemeinen Herrschaften beschwerden betreffende . " .
Zu diesen Texten gehören auch die Regesten AH 102/78 - 78D, welche gleich¬
falls zu einem eigenen Faszikel gleichen Formats zusammengefasst und von
derselben Hand geschrieben sind wie der vorliegende.

2 ) s . EA VI 1 , 1633 (Beilage Nr . 9 ) , spez . 1634 Pt . 2
3 ) s . ebenda 84 (Nr . 58 ) 4 ) s . ebenda 89 (Nr . 59)

AH 102 , 219
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